Hier Adresse eintragen

Datum und Zeichen Ihres Schreibens                                                  Aktenzeichen (bei Antwort bitte angeben)

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

hier: Senkung der Kosten der Unterkunft nach § 29 SGB XII
Sehr geehrte/r Frau/Herr,

wir haben am 
Unter Berücksichtigung des Gesprächsergebnisses vom ……….. und nach Aktenlage ist es Ihnen möglich und zuzumuten, die Aufwendungen zu senken. 
Alternativ zum 1. Absatz, wenn HE der Einladung zum Gespräch nicht gefolgt ist:

"Sie sind der Einladung zu einem Gespräch nicht gefolgt. Gründe, die die Senkung der Kosten der Unterkunft ausschließen, haben Sie nicht vorgetragen. Die Prüfung erfolgte deshalb nach Aktenlage. Danach ist es Ihnen möglich und zuzumuten, die Aufwendungen zu senken."

Für die Prüfung der Angemessenheit wurde die aktuelle Fachanweisung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) zu § 29 SGB XII herangezogen. 

Nach eingehender Prüfung ist eine Nettokaltmiete bis zu       EUR angemessen. 

Unter Nettokaltmiete ist die Grundmiete ohne Betriebs- und Heizungskosten zu verstehen, diese werden gesondert berücksichtigt. 

Da Ihre tatsächlichen Kosten den angemessenen Betrag erheblich übersteigen (um       Euro), werden Sie hiermit aufgefordert, bis zum       nach Möglichkeiten zur Verringerung der monatlichen Mietkosten zu suchen.

Dabei kommt insbesondere ein Umzug in eine günstigere Wohnung in Betracht. Wenn Sie eine Wohnung in Aussicht haben, benötigen Sie vor Abschluss eines Mietvertrages die Zusicherung Ihrer Leistungssachbearbeiterin oder Ihres Leistungssachbearbeiters vom Sozialen Dienstleistungszentrum. Ohne Zusicherung für die in Aussicht stehende Wohnung laufen Sie Gefahr, dass nicht die tatsächliche Miethöhe anerkannt wird. Es besteht in der Regel auch kein Spielraum, gegebenenfalls Kautionen,  Genossenschaftsanteile bzw. Umzugskosten zu übernehmen. 
Nähere Informationen zu den Höchstwerten und notwendigen Unterlagen entnehmen Sie bitte beiliegenden Hinweisen. 
Soweit die Räumlichkeiten es zulassen und der Vermieter zustimmt, können Sie Ihre Mietkosten auch durch Untervermietung senken. 
Ihre Bemühungen, die Kosten zu senken,  weisen Sie bitte bis zum 15. jeden Monats durch geeignete Unterlagen nach (zum Beispiel: Aufstellung, der entnommen werden kann, wann mit welchem potentiellen Vermieter Kontakt aufgenommen wurde und aus welchen Gründen ein Mietverhältnis nicht zustande kam; Dringlichkeitsschein; Bestätigungen über eine Bewerbung bei den Wohnungsgesellschaften SAGA/GWG und ggfs. weiteren. Nur wenn Sie belegen können, dass eine Kostensenkung nicht möglich bzw. eine günstigere Wohnung nicht verfügbar ist, kommt eine Weiterbewilligung der tatsächlichen Miete in Betracht. 
Bemühen Sie sich nicht um Kostensenkung bzw. werden diese Aktivitäten von Ihnen nicht belegt, weisen wir darauf hin, dass ab dem       nur noch die angemessenen Kosten für Ihre derzeitige Wohnung übernommen werden können. 

Vorsorglich weisen wir Sie darauf hin, dass keine Mieteschulden übernommen werden können, wenn diese aufgrund nicht angemessener Mieten entstehen.

Bei Untervermietung legen Sie bitte unverzüglich den Untermietvertrag vor, damit der anzurechnende Betrag bei der Berechnung Ihres Anspruches auf Leistungen nach dem SGB XII berücksichtigt werden kann. 

Sollte Ihnen auf andere Weise die Senkung der Kosten auf die angemessene Höhe gelingen, informieren Sie uns gleichfalls unverzüglich.

Mit freundlichen Grüßen

